
Liebe Kollegin, lieber Kollege!

wir haben einen Kollektivvertragsabschluss für die Arbeiter und Angestellten in der Sozialversicherung.
Die Lohn- und Gehaltsansätze werden mit Wirkung vom 01.01.2021 linear um 1,5 % erhöht.

Die Zulagenbemessungsgrundlagen sowie die Anlagen der Dienstordnung werden um 1,5 % erhöht.

EUR 500,- Covid-19-Krisenabgeltung für alle MitarbeiterIinnen, die in den eigenen Einrichtungen beschäftigt 
sind und im Zeitraum vom 16. März bis zum 31. Mai 2020 mehr als die Hälfte ihrer Normalarbeitszeit tatsächlich erbracht 
haben (aliquot bei Teilzeitkräften). 

MitarbeiterInnen der Verwaltungsdienststellen, die durch die Auswirkungen der Covid-19-Krise einer besonderen 
Arbeitsbelastung ausgesetzt waren, kann eine Prämie gewährt werden.

Mehr Informationen bekommst du bei deinem Betriebsrat. 

Danke an alle Gewerkschaftsmitglieder, ohne die ein positiver Abschluss nicht möglich gewesen wäre. 

Für das Verhandlungsteam:

Mag. Michael Aichinger, Rudolf Wagner, Thomas Hirsch und Farije Selimi

Sämtliche Änderungen treten mit 01.01.2021 in Kraft
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